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Die Seite des Geschäftsleiters

Im Zeichen der weltweiten Wirtschaftskrise
hat sich der Preis des Heizöls seit vergange-
nem Sommer in etwa halbiert. Das hat dem
Impetus zum Ersatz bestehender Ölheizungen
durch solche mit erneuerbarer Energie einen
empfindlichen Dämpfer versetzt. Es liegt mir
natürlich fern, zu hoffen, fossile Energieträger
würden bald wieder teurer. Es wäre aber kurz-
sichtig, Entscheide über energetische Mass-
nahmen aufgrund der derzeitigen Preislage zu
fällen. Vielmehr muss man davon ausge-
hen, dass sich die Wirtschaftslage wieder
erholt – erste Anzeichen dafür scheint es zu
geben – und dass die Energiekosten der Nach-
frage entsprechend auch wieder steigen.

Ich möchte daher eine Lanze für den Ersatz
von Ölheizungen durch Wärmepumpen bre-
chen. Diese Technologie ist ausgereift und
hat sich als umwelt- und wartungsfreundlich
erwiesen. Jenseits tagesaktueller Energiekos-
tenvergleiche sprechen Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz für sie. Zwar verlangt eine
Wärmepumpe zunächst eine deutlich höhere
Investition, dafür entnimmt sie dann während
ihrer ganzen Lebensdauer 60% bis 80% der
Wärme kostenlos aus der Umwelt und ist erst
noch weniger störungsanfällig als konventio-
nelle Heizungen. Mit einer Wärmepumpe
setzt man sein Haus punkto Heizung auf den
neusten Stand und wertet es auf, die höheren
Investitionskosten können steuerlich abgezo-
gen werden. Zudem entfallen Nebenkosten,
wie Feuerungskontrolle, Serviceabonnement,
Kaminfeger und periodische Tankkontrolle.

Nicht zu unterschätzen ist in Anbetracht
der Unwägbarkeit der politischen Konstella-
tion in den wichtigsten erdölexportierenden
Ländern der Aspekt der Versorgungssicher-

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Langfristige Überlegungen
sprechen für Wärmepumpen

Albert Leiser

heit. Während Erdöl und Erdgas stets dem
Risiko unvorhersehbarer Verknappung ausge-
liefert sind, kann uns die Umgebungswärme
aus Erde, Luft und Wasser als gespeicherte
Sonnenwärme durch nichts streitig gemacht
werden und bleibt daher zeitlich und mengen-
mässig unbegrenzt nutzbar.

Bleibt eigentlich nur noch abzuklären, ob
ein Anspruch auf Förderbeiträge für eine
Wärmepumpe besteht. Auf unserer Website
www.hev-zuerich.ch finden Sie unter Energie-
effizienz/Beratung nähere Informationen
dazu. Übrigens: Auch wenn Wärmepumpen
gefördert werden, heisst das nicht, dass Sie
sich im rechtsfreien Raum bewegen. Beschäf-
tigen Sie sich rechtzeitig mit den bau- und
nachbarrechtlichen Aspekten. Solange man
sie nicht zum Problem hat anwachsen las-
sen, sind sie durchaus in den Griff zu bekom-
men. ■
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Energie

Haushaltslampen
Bereits am 17. März 2008 hatte der Bun-

desrat Vorschriften für Haushaltslampen
beschlossen, die seit dem 1. Januar 2009 in
Kraft sind. Der Bundesrat passt diese per
1. September 2010 an die im März 2009
vom EU-Parlament beschlossene Regelung
an. Durch die stufenweise Verschärfung der
Effizienzanforderungen werden die herkömm-
lichen Glühbirnen auch in der Schweiz ab
Ende 2012 vollständig vom Markt verschwun-
den sein.

Haushaltsgeräte
Ab 2010 dürfen in der Schweiz nur noch

Haushaltsgeräte verkauft werden, die der
Energieeffizienzklasse A, bzw. A+ ab 2011
(Kühl- und Gefriergeräte), A (Waschma-
schinen), B (Backöfen) oder C (Kombinierte
Wasch-Trocken-Geräte) entsprechen. Tumbler
müssen ab 2012 ebenfalls die Anforderungen
der Energieeffizienzklasse A erfüllen. Die
europäischen Vorschriften zu den Haushalts-
geräten sind teilweise noch nicht in Kraft oder
weniger streng als die Schweizer Anforderun-
gen. Da die in der Schweiz verkauften Haus-
haltsgeräte aber bereits heute effizienter sind
als im EU-Durchschnitt, kann die Schweiz bei
dieser Gerätekategorie, die zu den grössten

Stromverbrauchern in den privaten Haushal-
ten gehört, eine Vorreiterrolle spielen.

Darüber hinaus regelt der Bundesrat auch
den Standby-Verbrauch von elektronischen

Energiesparende Elektrogeräte und
Lampen werden Pflicht
po. Um den Stromverbrauch von Haushaltgeräten, Elektromotoren und
elektronischen Geräten zu senken, hat der Bundesrat im Juni eine Revisi-
on der Energieverordnung verabschiedet. Ab dem 1. Januar 2010 dürfen
solche Geräte nur noch verkauft werden, wenn sie Effizienzanforderungen
erfüllen, welche weitgehend den Vorschriften der EU entsprechen. Per
September 2010 werden auch die Vorschriften für Haushaltslampen an
die neuen Regelungen der EU angepasst.

ANZEIGE
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Energie

Geräten bzw. übernimmt die entsprechenden
allgemeinen Vorschriften der EU.

Die neuen Verbrauchsvorschriften sollen
insgesamt zu Stromeinsparungen von 960
Millionen Kilowattstunden pro Jahr führen.

Das entspricht in etwa dem jährlichen Strom-
verbrauch der Stadt Bern oder einer Strom-
rechnung von 150 Millionen Franken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.uvek.admin.ch. ■
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Der GEAK gibt nicht einfach nur den
Verbrauch an, sondern beschreibt vor allem
die energetische Qualität des Gebäudes. So
können die Hausbesitzerinnen und Hausbe-
sitzer eine Sanierungsstrategie festlegen,
die auf Fakten und der Empfehlung eines
akkreditierten Experten beruht.

Gebäudehülle und Haustechnik
Die bekannte Einteilung in sieben Effi-

zienzklassen wird auch für den GEAK ver-
wendet. Der Experte bewertet einerseits
die Effizienz der Gebäudehülle, also die
Qualität der Wärmedämmung von Fassa-
de, Fenstern, Dach und Kellerdecke. Eine
Note gibt es anderseits aber auch für die
Gesamtenergieeffizienz. Dazu zählt neben
Heizung und Warmwasser auch der Strom-
bedarf des Gebäudes. Wer erneuerbare
Energien einsetzt, wird übrigens mit der
Einteilung in eine bessere Kategorie be-
lohnt.

Für den Experten ist es wertvoll, wenn
bei seinem Besuch vorhandene Pläne und
die Energierechnungen der letzten drei
Jahre bereitgehalten werden. Es wird aber
kein besserer GEAK ausgestellt, wenn die
eine oder andere Rechnung nicht auf dem

Tisch liegt. Denn diese Belege dienen dem
Experten lediglich zur Überprüfung seiner
Berechnungen. Im Zweifelsfall vertraut er
seinem Wissen und seiner Erfahrung.

Sanierungsberatung
Das Wichtigste am GEAK sind aber nicht

die Zahlen, sondern die Empfehlungen des
Experten. Wenn er schon das ganze Haus
energetisch auf Herz und Nieren prüft,
dann ist es für ihn kein grosser Schritt mehr,
im Bericht auch konkrete Massnahmen vor-
zuschlagen. Nach Abschluss einer Sanie-
rung kann der GEAK zu einem sehr günsti-
gen Preis aktualisiert werden.

Vorgehensweise für die Besitzer
Auf der Webseite www.geak.ch ist eine

Liste mit zertifizierten Experten aufgeschal-
tet, die den GEAK ausstellen können. Die
Eigentümerinnen und Eigentümer von
Gebäuden, die vor 1990 gebaut wurden,
können einen Experten aus ihrer Region
auswählen, mit ihm Kontakt aufnehmen
und direkt einen Besuchstermin festlegen.
Die Aktion des Bundes ist auf die ersten
15 000 Ausweise mit Beratungsbericht
begrenzt. ■

Die ersten 15 000 GEAK mit Experten-
bericht kosten 1000 Franken weniger
Der neue Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) dokumen-
tiert die energetische Qualität von Gebäuden und enthält konkrete
Sanierungsvorschläge eines Experten. Der Preis des GEAK mit dem
Beratungsbericht beträgt 1200 Franken. Im Rahmen einer Förderak-
tion, die längstens bis Ende Dezember dauert, übernimmt der Bund für
die ersten 15000 Gebäude je 1000 Franken, was die Kosten für den
Eigentümer auf 200 Franken senkt. (Vgl. auch HEV 7/09, S. 463ff.)
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Zwar bleibt die gute alte
Wäscheleine draussen in
Sonne und Wind wohl noch
ein Weilchen die umwelt-
freundlichste Art, Wäsche
zu trocknen. Aber die neuen
Wäschetrockner der höchs-
ten Energieeffizienzklasse
sind der Natur dicht auf
den Fersen. Das Einsparpo-
tenzial bei den Stromkos-
ten eines energieeffizienten
Gerätes liegt bei rund 50 Prozent. Mit bis zu
600 Franken unterstützen die EKZ mit ihrem
Umwelt-Förderprogramm ihre Stromkunden

Exklusiv für EKZ-Stromkunden

Aktion Wärmepumpen-Wäschetrockner
Mit dem EKZ-Umwelt-Förderprogramm laden die Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich (EKZ) zum effizienten Umgang mit Energie ein. Darum
wird von August bis Ende Oktober 2009 der Kauf von energieeffizienten
Wärmepumpen-Wäschetrocknern mit einem Beitrag von bis zu 600 Fran-
ken unterstützt: So spart man doppelt – Energie und Geld.

bei der Anschaffung von ener-
gieeffizienten Wärmepumpen-
Wäschetrocknern.

Bei gleichzeitigem Kauf
einer Waschmaschine der
höchsten Energieeffizienzklasse
A+/A/A winkt ein zusätzlicher
Bonus von 100 Franken.

Eine Förderung erhalten
Wer einen Wärmepumpen-

Wäschetrockner gemäss Liste
auf www.topten.ch kauft und Stromkun-
de der EKZ ist, kann eine Förderung bean-
tragen. Dazu muss ein vollständig ausge-

Auch ewz-Kunden sollen von Aktionen profitieren
Der Zürcher Stadtrat beantragt beim Gemeinderat zusätzliche 1,95
Millionen Franken aus dem Stromsparfonds zur verstärkten Förde-
rung von «A++»-Kühl- und Gefriergeräten.
In die Aktion sind sowohl die Verbände der Mieterschaft als auch der
Vermieterschaft eingebunden. Diese sind übereingekommen, dass sie
die Beschaffung von «A++»-Kühl- und Gefriergeräten bei ihren Mit-
gliedern mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen fördern. Mit
der Vereinbarungslösung beschreiten die Verbände und die Stadt
Zürich in Sachen Energieeffizienz einen neuen Weg, der schweizweit
einmalig ist. Die Aktion für ewz-Kundinnen und -Kunden beginnt am
1. Februar 2010 und dauert voraussichtlich drei Jahre.
Wir werden unsere Mitglieder näher informieren, sobald der Gemein-
derat die zusätzlichen Fördergelder bewilligt hat.
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füllter Talon zusammen mit der Kaufquit-
tung oder dem Garantieschein im Original
an die EKZ gesendet werden.

Der Talon ist unter www.ekz.ch/umwelt-
foerderprogramm zu finden oder in den
EKZ-Eltop-Fachgeschäften erhältlich. Sind
alle Bedingungen erfüllt, folgt eine schrift-
liche Bestätigung zusammen mit den Ori-
ginalunterlagen.

Innerhalb von zirka zwei Wochen wird
der Beitrag überwiesen.

Die Bedingungen für eine Förderung
– Die Aktion gilt exklusiv für Stromkun-

den der Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich.

– Unterstützt werden Wärmepumpen-
Tumbler und Raumluft-Wäschetrockner
gemäss Liste auf www.topten.ch oder im
EKZ-Eltop-Fachgeschäft.

– Der Standort des Gerätes muss im EKZ-
Direktversorgungsgebiet liegen.

– Die Aktion ist gültig für Geräte, die zwi-
schen 1. August und 31. Oktober 2009
in der Schweiz gekauft werden.

– Der Förderbeitrag kann bis 30. Novem-
ber 2009 angefordert werden.

– Pro Einfamilienhaus/Wohnung wird ein
Gerät unterstützt, pro Mehrfamilienhaus
werden maximal sechs Geräte gefördert.

– Insgesamt werden maximal 500 Geräte
unterstützt. ■

Auswahlkriterien Raumluft-Wäschetrockner
Die Liste zeigt die stromsparendsten Geräte auf dem Schweizer Markt.
Die Reihenfolge der Geräte richtet sich in erster Linie nach der für das Gerät empfohle-
nen Wäschemenge, bei gleicher Wäschemenge nach der Energieeffizienz
(Stromverbrauch pro kg Wäsche) und bei gleicher Energieeffizienz nach der Trock-
nungsdauer.
Für die Auswahl wurden ausschliesslich Geräte berücksichtigt, welche die folgenden
Kriterien erfüllen:
• Energieeffizienzklasse A1, d.h. mit einem Stromverbrauch von maximal

0.43 kWh pro kg Trockenwäsche (bei 60% Restfeuchte nach dem Schleudern)
• Keine ozonzerstörenden Kältemittel in der Wärmepumpe
• Feuchteabhängige Abschaltung (damit die Wäsche nicht übertrocknet wird)
• Automatische Endabschaltung, damit das Gerät nicht den Trockenraum unnötig

weitertrocknet und damit Energie verschwendet
• Mindestens 2 Jahre Garantie, 12 Jahre Ersatzteile, Service in der ganzen Schweiz,

Rücknahme alter Geräte
Die Daten der Topten-Listen entsprechen Herstellerangaben. Die Geräteprüfungen
müssen gemäss den Richtlinien des Projekts Nr. 25464 des Bundesamtes für Energie
ausgeführt werden; z.Zt. gibt es entsprechende Prüflabors in Zürich (VRWT) und
Luzern/Horw (HTA).

Einfamilienhaus/Wohnung
Wärmepumpen-Tumbler Fr. 300.–
Raumluft-Wäschetrockner Fr. 200.–

Mehrfamilienhaus
Pro Wärmepumpen-Tumbler Fr. 600.–
Pro Raumluft-Wäschetrockner Fr. 400.–
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In Politik und Wirtschaft ist die «2000-
Watt-Gesellschaft», also die Vision auf eine
Wohlstandsgesellschaft, die nicht mehr als
2000 Watt pro Person und Jahr verbraucht,
durchaus machbar. Zurzeit verbrauchen wir
in der Schweiz rund 6500 Watt. Für die
Erreichung des hochgesteckten Ziels
braucht es – neben der öffentlichen Hand
als Grossbauherrschaft, neben entspre-
chend motivierten und rechnenden Immo-
bilien-Investoren – vor allem die private
Bauherrschaft, die sich engagiert, gründlich
informiert und dann – werterhaltend baut,
umbaut, kauft. Dafür ist die 40. Messe

«Bauen & Modernisieren» und die parallel
stattfindende «Eigenheim-Messe Schweiz»
die ideale Informations- und Gesprächs-
plattform. ■

Vom Bauen

Bauen – Umbauen – Kaufen nach den
Kriterien der 2000-Watt-Gesellschaft
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«Wo man schaut, bevor man baut» ist
der langjährige Slogan der Messe «Bauen &
Modernisieren». Passender könnte der
Spruch gerade in der heutigen Zeit nicht
sein: Im Umfeld der Konjunkturprogramme
werden energieeffiziente, nachhaltige
Gebäudesanierungen von Bund und Kanto-
nen gefördert. Die Hypothekarzinsen
bewegen sich auf einem «Tiefstniveau».
Weitere Vergünstigungen für Minergie-/
Passivhausstandards etc. sind von Bank zu
Bank aushandelbar.

600 Aussteller aus dem In- und Ausland
stellen die Innovationen ihrer Firmen vor
und freuen sich auf persönliche Gespräche.
Mit vierzehn Sonderschauen – Sicherheit,
Bodenwelten, Küchenparadiese, Badewel-
ten, Minergie, Solarenergie (von SSES und
Swissolar), die Förderprogramme des Bun-
des und der Kantone (EnergieSchweiz/BFE),
Erneuerbare Energien, IG Passivhaus, IG
Altbau (ein Pool aus Handwerkern und Pla-
nern), Wohnen im Alter, Intelligentes Woh-
nen, Feng Shui und High End in Bild und
Ton – werden die Bedürfnisse der Bauherr-

schaften gekonnt
abgedeckt.

In einer An-
zahl von Vorträ-
gen können Sie
Ihr Fachwissen
vertiefen und
neutrale Ansprechpartner für persönliche
Anliegen vorfinden. Nebst der Vortrags-
reihe von EnergieSchweiz/BFE unter dem
Titel «Gebäude erneuern – CO2 reduzieren»
sind die Themen u.a. Intelligentes Wohnen,
Küchenplanungen, Heizungserneuerungen,
Wärmedämmungen, vielfältige Möglich-
keiten der Dachraumnutzung oder Ober-
flächenbeschichtungen, Gebäudetrocken-
legung und stromsparende Beleuchtungs-
arten. ■

Vom Bauen

Bauen & Modernisieren

Öffnungszeiten: täglich 10–18 Uhr
Eintritt: Erwachsene 15.–, Lehrlinge,
Studenten, AHV-Bezüger Fr. 7.50,
Kinder bis 16 Jahre gratis
Info: www.bauen-modernisieren.ch



535HEV 8 | 2009

Fachvorträge an Eigenheim-Messe Schweiz
Halle 9.2, neben Theater 11, UG

täglich 11.15 Minergie – für mehr Lebensqualität und tiefe Energiekosten
Baudirektion Kanton Zürich, AWEL

Fr 13.00 Wohnmodelle 50+
Dr. François Höpflinger, Titularprof. für Soziologie an der
Universität Zürich

Fr 13.45, Sa 10.30 bonacasa® – vivre avec service, innovative Wohnform mit den
drei Säulen Baustandard, Sicherheit und Dienstleistungen
Bracher und Partner AG

Sa 12.00 Bedeutung des Internets für Immobilien –
Suchen und Inserieren
homegate.ch

Fr + Sa 16.45 Wohnen und Arbeiten im Kanton Bern
Wohnen im Kanton Bern

täglich 14.30 Nachhaltig und exklusiv – Energieeffizient bauen für höchsten
Wohnkomfort
Renggli AG

täglich 15.15 Warum Nullenergiehäuser immer attraktiver werden
arento.ch – nachhaltige architektur

täglich 16.00 Neue Energievorschriften 2010/Gebäude-Energie-Ausweis:
Bedeutung, Anforderungen, Auswirkungen
Bijouhaus AG

Fr 12.00, Sa + So 13.45 Holzsystembau oder Massivbau – ein Überblick
Bijouhaus AG

Sa + So 13.00 Stockwerkeigentum – Wohnform der Zukunft! Organisation –
Regeln – was ist beim Kauf zu beachten?
HEV Schweiz, Thomas Oberle, Jurist

Vom Bauen

✁HEV 8 | 2009534

Die Eigenheim-Messe Schweiz findet
parallel zur Bauen & Modernisieren in der
Halle 9 des Messezentrums Zürich statt.

Themen der Messe:
– Planung
– Architektur
– Immobilienangebote
– Standortmarketing
– Immobilien für Jungsenioren

(Generation 50 Plus)
– Finanzierung
– Hausbau
– Umbau
– Erwerb von Eigenheimen
– Stockwerkeigentum

und Anlageobjekte
– Versicherung
– Verwaltung
– Facility-Management

Fachvorträge und
Sonderbereiche

Erfahrene Haus-
bauer und Archi-
tekten halten täg-
lich Fachvorträge über Minergie und Null-
energiehäuser, die neuen Energievorschrif-
ten 2010 sowie die Frage, ob Holzsystem-
bau oder Massivbau. Innovative Wohn-
formen und Wohnmodelle werden be-
leuchtet und können an der Sonderschau
«Wohnungen der Generation 50 Plus» ver-
tieft werden. Lebens- und wohnenswerte
Gemeinden und Städte stellen sich vor und
zahlreiche Objektlisten liegen auf. ■

Vom Bauen

Eigenheim-Messe Schweiz

Öffnungszeiten: Fr–So 10–18 Uhr
Eintritt: frei,
Info: www.eigenheim-schweiz.ch





Wädenswil
41⁄2-Zimmer-Attika-Maisonette-Wohnung
mit einer fantastischen Aussicht über den gesamten See. NF ca. 123 m2, die
Wohnung verfügt über 2 Balkone und 2 Terrassen, moderne Küche (Baujahr 2007),
Wohnzimmer mit Cheminée, Reduit mit eigener Waschmaschine und Tumbler,
2 Abstellplätze in der UN-Garage, Baujahr 1987, Verhandlungspreis Fr. 990 000.–.

Uetikon am See
Ehemaliges Bauernhaus mit Scheunenanbau
Die Liegenschaft liegt im Dorfkern von Uetikon am See an sonniger und
ruhiger Lage. NF ca. 114 m2, zur Liegenschaft gehören eine angebaute Scheune und
Garage sowie eine gepflegte Gartenanlage mit Blumenbeeten und Pergola.
Baujahr 1700, Renovationsbedarf/Ausbaupotenzial, Grundstücksfläche 404 m2,
Verhandlungspreis Fr. 1 200 000.–.

Zürich-Albisrieden
Die 21⁄2-Zimmer-Wohnung
in der Stadt und doch im Grünen
an ruhiger und sonniger Lage. NWF ca. 72 m2 im 2. OG; eigene Waschküche,
sep. Bastel-/Kellerraum, Verhandlungspreis Fr. 420 000.–.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch.

Langnau a.A.
Panorama, Sonne, Ruhe
freistehendes, gepflegtes 61⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus. NWF ca. 165 m2,
Nebenräume ca. 100 m2, grosszügige Grundrissgestaltung, Cheminée, 3 Nassräume,
grosse Dachterrasse, sep. Garagengebäude, 3–4 Parkplätze. Baujahr 1992/Ausbau
2003/2008, Grundstücksfläche 747 m2, Verhandlungspreis Fr. 1,5 Mio.

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94
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Zum Titelbild

Unbehandelte Holzfassaden geraten
immer wieder einmal ins Kreuzfeuer der Kri-
tik, weil sie selten so gleichmässig ins ersehn-
te Silber der natürlichen Vergrauung hinüber-
wechseln, wie die Bauherrschaft sich das vor-
gestellt hat. Wer dem entgehen möchte,
wählt einen Anstrich – oder sorgt für eine
Vorpatinierung für das Holz, so dass es den
erwünschten Silberton von Anfang an trägt.

«biood» ist eine Lösung, welche das
geübte Auge erstaunt und dem ungeübten
Auge gefällt, statt es zu strapazieren. Durch
das Vorpatinieren der vorgängig gehobelten
Oberfläche des naturbelassenen Holzes
erhält diese eine Alterspatina, wie sie sich bei
einer unbehandelten, dem Schlagregen aus-
gesetzten Holzfassade nach etwa sechs Jah-
ren einstellen würde. Das Bürogebäude der
«Green Offices» in Givisiez (Titelbild; Archi-

tekt: Conrad Lutz, Givisiez) zeigt das mit vor-
vergrauter Tanne eindrücklich.

Der «biood»-Prozess braucht als Zutaten
neben dem Holz (Schweizer Weisstanne und
Lärche) nicht mehr als Sonnenlicht, Regen-
wasser und spezielle Pilze; er stellt lediglich
die beschleunigte Form dessen dar, was sonst
von alleine über einen viel längeren Zeitraum
abläuft. Das Holz wird in keiner Weise mit
Chemie belastet. ■

Silbergrau von Anfang an
Michael Meuter*

*M. Meuter ist Verantwortlicher Information
von Lignum Holzwirtschaft Schweiz, in Zürich.
Lignum-Hotline 044 267 47 83: kostenlose
Auskunft rund um Holz. Mo–Fr, 8–12 Uhr,
www.lignum.ch

Deckend graufarbene Häuser in Willerzell SZ.
Bild: Kälin, Winterthur/LIGNUM

Silbergrau erscheint diese sägerohe Fassaden-
verkleidung in Uitikon-Waldegg dank Behand-
lung mit einer Verwitterungslasur.

Bild: Kälin, Winterthur/LIGNUM



Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie-
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter-
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkon-
trolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Bauverzögerung oder -verhinderung durch
Mieter | Mietzinsreduktion während der Bau-
arbeiten | Umfassende Überholung und Wert-
vermehrung | Berechnung und Durchführung
der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 23. Oktober 2009, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, dipl. Arch. HTL | Elio Pola, Projektleiter |

lic. iur. Giuseppe D’Amato
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 23. Oktober 2009

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁
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Mietzinsgestaltung
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Mietzinsgestaltung

Sechsmonatige Kündigungsfrist
Mietzinsänderungen nach Art. 269.a lit. b und e OR unter Berücksichtigung
– der Hypothekarzinsänderungen1

– der Teuerung des risikotragenden Kapitals2

– der Kostensteigerungen3

Diese Tabelle ist als Hilfsmittel zu verstehen. Sie kann eine individuelle Berechnung
einer Mietzinsanpassung im Streitfall nicht ersetzen. Bei Mietverträgen mit beson-
deren Abmachungen, wie z.B. Index- oder Staffelmiete, gelangt diese Mietzins-
gestaltung während der festen Dauer nicht zur Anwendung.

Berechnet am 4. August 2009
(halbjährlich aktualisierte Tabelle unter www.hev-zh.ch/Mietzins)

1 Seit 1.1.08 ist für die Mietzinsgestaltung nach der relativen Methode ein für die ganze Schweiz geltender
Referenzzinssatz massgebend. (Näheres dazu in HEV 10/08.) Dieser wird mit Stichtag 30.6.09
wieder neu berechnet und am 1. September publiziert. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass er von
gegenwärtig 3,25% auf 3,00% gesenkt wird. Es empfiehlt sich daher, mit der Berechnung allfälliger
Mietzinsanpassungen bis nach diesem Datum zuzuwarten. Damit Sie für diese Eventualität gewappnet
sind, haben wir sie in unserer Tabelle bereits vorweggenommen. Zur Anwendung gelangt nur diejenige
Kolonne, welche dem am 1. September in den Medien veröffentlichten neuen Referenzzinssatz ent-
spricht.

2 40% der Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise. Für die Berechnung spielt es keine
Rolle, auf welcher Basis (1993/2000/2005) die Teuerung berechnet wird. Wir verwenden hier die Basis
2000.

3 Verteuerung aller öffentlich-rechtlichen Abgaben und anderen Aufwendungen, die der Betrieb der
Liegenschaft mit sich bringt, z.B. Objektsteuern, Versicherungsprämien, Kehricht, Wasser, Abwasser,
Elektrisch für allgemeine Räume usw.

– In der Regel wird eine Erhöhung des Mietzinses von 0,5 bis 1% pro Jahr ohne konkreten Nachweis
möglich. Die diesbezügliche Praxis der Schlichtungsbehörden ist uneinheitlich.

– Wird eine Mehrzahl der Betriebskosten neben dem Mietzins separat abgerechnet, so kann diese Erfah-
rungszahl nicht angewendet werden. Eine Steigerung dieser Kosten gilt dann als mindestens teilweise
bereits in der Nebenkostenabrechnung berücksichtigt, so dass pauschal, d.h. ohne Beleg, nur 0,25 bis
0,5% pro Jahr akzeptiert werden.

– Müssen die Kostensteigerungen belegt werden, so kann der Beweis nur durch Vergleich über einen län-
geren Zeitraum hinaus erbracht werden. Der Durchschnitt mehrerer Jahre muss mit dem Durchschnitt
der Kosten der Folgejahre verglichen werden. Die aus diesem Vergleich resultierende Steigerung ist es,
die zu einer Erhöhung berechtigt. Einmalig hohe Kosten fallen so auf mehrere Jahre verteilt ins Gewicht.

4 Massgebend für die Berechnung der Mietzinsanpassung ist der Zeitpunkt, an welchem die letzte Miet-
zinsanpassung verschickt wurde oder – falls seit Vertragsabschluss noch keine Anpassung vorgenommen
worden ist – der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. In dieser Tabelle wird davon ausgegangen, dass die
letzte Anpassung kurz nach Erscheinen unserer entsprechenden Tabelle auf den in der ersten Spalte
angeführten Termin ausgeführt wurde. Es empfiehlt sich, die erste Mietzinsanpassung nach Vertrags-
abschluss individuell zu berechnen, bzw. berechnen zu lassen.
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Mietrecht

Geschäftsmiete –
Qualifikation als Geschäftsraum
Der Begriff des Geschäftsraumes setzt zunächst einmal voraus, dass
als Mietobjekt ein Raum oder mehrere Räume als auf Dauer angeleg-
te, horizontal oder vertikal umschlossene Bereiche vermietet werden.
Unbebaute Grundstücke können demnach nie Räume darstellen, auch
wenn sie zu kommerziellen Zwecken vermietet worden sind. So fehlt
es zum Beispiel am Raumcharakter, wenn ein unbebautes Land zum
Betrieb eines Auto-Occasionshandels vermietet worden ist. Raum-
charakter fehlt auch bei einem Wohnwagenabstellplatz wie auch bei
einer Mobilfunkantennenanlage.

Noch als Geschäftsraum qualifiziert
wurde in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung eine Autowaschanlage auf
einem Grundstückteil, obwohl sie nicht
nach allen Seiten abgeschlossen war.

Begriffswesentlich ist sodann, dass der
vertragliche Gebrauchszweck kommerzi-
eller Natur ist. Der Vermieter überlässt das
Mietobjekt dem Mieter im Hinblick auf
die Entfaltung einer wirtschaftlichen
Tätigkeit, also für Gewerbe, Handel, Ver-
kauf, Dienstleistung etc.

Das Bundesgericht hat den Begriff im
Verlaufe seiner Rechtsprechung ausge-
dehnt. So erkannte es, dass jedes Mietob-
jekt, das der Entfaltung der privaten oder
wirtschaftlichen Persönlichkeit des Mie-
ters dient, als Geschäftsraum zu betrach-
ten ist. Im konkreten Fall ging es um einen
Garagenanbau, der einem als Mechaniker
ausgebildeten Mieter dazu diente, in sei-
ner Freizeit Oldtimer-Autos zu restaurie-
ren, ohne dass damit ein kommerzielles
Interesse verbunden war. Dieser Begriffs-
umschreibung kann man durchaus kritisch

gegenüberstehen, da
sie sogar Wohnräume
erfassen würde, wel-
che auch der Entfal-
tung der Persönlich-
keit des Mieters die-
nen können.

Es mag angehen,
dass als Geschäfts-
raum auch ein Miet-
objekt betrachtet
werden kann, in wel-
chem nicht vorrangig

kommerzielle Interessen verfolgt werden
(z.B. Versammlungslokal von politischen,
religiösen, wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Vereinigungen, wenn das Lokal
zur Verwirklichung dem Zweck der Verei-
nigung dient).

Dienen hingegen Mietobjekte haupt-
sächlich der Freizeitgestaltung, etwa als
Übungslokal einer Hobby-Musikgruppe
oder als Treffpunkt eines Sportvereins, so
kann nicht mehr von einem Geschäfts-
raum gesprochen werden. ■

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung
Prozessführung/
HEV Zürich

UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461



Seminar/Workshop

Aus dem Seminarinhalt:
Grundlagen
Erbengemeinschaft | Erbanspruch | Verfügbare
Quote | Testament | Erbvertrag | Schenkung |
Enterbung | Willensvollstreckung

Immobilien
Miete | Pacht | Nutzniessung | Wohnrecht |
Kauf | Schenkung | Erbvorbezug | Gewinn-
anteilsrecht | Stockwerkeigentum | Miteigen-
tum | Gesamteigentum

Steuern und Steuerplanung
Erbschafts- und Schenkungssteuer | Grundstück-
gewinnsteuer | Einkommens- und Vermögens-
steuer | Inventarverfahren inkl. Schwarzgeld |
Erbteilung | Steuerfallen | Immobiliengesell-
schaft | Steuerplanungsgrundmöglichkeiten

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Erbschaftsregelung für Hauseigentümer
Freitag, 2. Oktober 2009, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Cornel Tanno, Rechtsanwalt, HEV Zürich | lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt,

HEV Zürich | lic. iur. Martin Byland, Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Erbschaftsregelung für Hauseigentümer»
vom 2. Oktober 2009

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁
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Errungenschafts-
beteiligung

Die Errungenschafts-
beteiligung liegt vor,
wenn die Ehegatten
keinen anderen Güter-
stand gewählt haben,
und ist am stärksten
verbreitet. Bei einer
güterrechtlichen Aus-
einandersetzung wird
das Vermögen beider
Partner in Eigengut und Errungenschaft
aufgeteilt. Was dem Ehegatten schon vor
der Heirat gehört hat oder während der
Ehe als Erbschaft oder Schenkung zugefal-
len ist, ist als Eigengut zuzuordnen.

Was die Partner während der Ehe ent-
geltlich erworben haben, ist hingegen
Errungenschaft. Im Falle einer Scheidung
hat jeder Ehepartner Anspruch auf sein
Eigengut und auf die Hälfte der gemein-
samen Errungenschaften, es sei denn, die
Partner hätten etwas anderes vereinbart.

Bei einer Scheidung wird das Haus
demnach zum aktuellen Verkehrswert
zwischen den Partnern aufgeteilt, sofern
beide Miteigentümer sind, was bei der

Errungenschaftsbeteiligung üblich ist. Je-
der hat Anrecht auf den Anteil, den er
beim Erwerb beigesteuert hatte. Das restli-
che Kapital aus der Errungenschaft wird
halbiert.

Gütertrennung
Durch Ehevertrag können die Ehegat-

ten die Gütertrennung wählen, wobei jeder
Partner dabei Eigentümer seines eigenen
Vermögens verbleibt. Falls die Ehe geschie-
den wird, so hat der andere Ehegatte kei-
nerlei güterrechtliche Ansprüche darauf.

Liegt eine Bedürftigkeit eines Ehegatten
vor, so kann er sich auf das Notwohnrecht
berufen und einen entsprechenden Antrag
stellen. Unterstützt der eine Partner den
anderen bei der Finanzierung, wenn dieser
eine Liegenschaft kauft, ohne dass er dafür
einen Darlehenszins verlangt, hat er bei der
Scheidung ein Anrecht auf die Wertsteige-
rung.

Gütergemeinschaft
Haben die Ehegatten den Güterstand

der Gütergemeinschaft ehevertraglich ver-
einbart, so bilden die Eheleute eine güter-
rechtliche Gemeinschaft, ähnlich wie bei

Immobilien bei Trennung
und Scheidung
Bei der Trennung oder Scheidung wird das Vermögen nach
den Regeln des jeweiligen Güterstandes (Errungenschaftsbeteiligung,
Gütertrennung, Gütergemeinschaft) aufgeteilt. Die oft schwierige
Aufgabe, gemeinsame Immobilien gerecht aufzuteilen oder den Partner
nach einem gerechten Schlüssel auszuzahlen, kann dadurch erleich-
tert werden, dass von Anfang an über die Kapitalflüsse Buch geführt
wird.

lic. iur.
Tiziano Winiger,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich



Ungestört schlafen
mit

INSEKTENSCHUTZ-
ROLLOS

Rollos – Türen – Spannrahmen

Natürlich und umweltfreundlicher
Schutz vor Insekten aller Art.
Auch spinnen- und käferfreie
Untergeschossräume. Auf Mass und
fertig montiert.

Rufen Sie an!

Martin Keel
Insektenschutznetze
Schwerzenbach
Tel. 044 826 08 17
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einer Erbengemeinschaft oder einer einfa-
chen Gesellschaft. Dabei wird das gesamte
Einkommen und Vermögen der Eheleute
zu einem Gesamtgut vereinigt, das beiden
Ehegatten gehört. Beide verfügen und ent-
scheiden gemeinschaftlich darüber; auch im
Falle einer bevorstehenden Scheidung.
Sinnvoll wäre, die Beteiligung an den
Immobilien vertraglich zu regeln oder die
Liegenschaft als Eigengut vom Gesamtgut
auszugliedern.

Konkubinat
Leben die Partner im Konkubinat, so

werden Liegenschaften oft im Miteigentum
erworben. Durch Konkubinatsvertrag kön-
nen die Folgen einer Trennung geregelt
werden.

Denkbar sind mehrere mögliche Szenarien:
– Der eine Partner übernimmt die Liegen-

schaft und zahlt den anderen aus.
– Der eine Partner verzichtet auf seinen

Miteigentumsanteil, erhält dafür ein
Nutzniessungs-, Wohnrecht.

– Die Liegenschaft wird verkauft und der
Erlös aufgeteilt.

– Die Eigentumsverhältnisse bleiben be-
stehen und die Liegenschaft wird ver-
mietet.

Eingetragene Partnerschaft
Bei einer Auflösung einer eingetragenen

Partnerschaft muss das Bundesgesetz über
die eingetragene Partnerschaft gleichge-
schlechtlicher Paare berücksichtigt werden.
Ist eine Person aus wichtigen Gründen auf
die gemeinsame Wohnung angewiesen, so
kann das Gericht ihr die Rechte und Pflich-
ten aus dem Mietvertrag allein übertragen,
sofern dies der Partnerin oder dem Part-
ner billigerweise zugemutet werden kann.
Die bisherige Mieterin oder der bisherige

Mieter haftet solidarisch für den Mietzins
bis zum Zeitpunkt, in dem das Mietverhält-
nis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder
beendet werden kann, höchstens aber
während zweier Jahre. Wird sie oder er für
den Mietzins belangt, so kann der bezahlte
Betrag ratenweise in der Höhe des monat-
lichen Mietzinses mit Unterhaltsbeiträgen
verrechnet werden. Gehört die gemeinsa-
me Wohnung einer Partnerin oder einem
Partner, so kann das Gericht der anderen
Person gegen angemessene Entschädigung
oder unter Anrechnung an die Unterhalts-
beiträge ein befristetes Wohnrecht einräu-
men. Wenn wichtige neue Tatsachen es
erfordern, ist das Wohnrecht einzuschrän-
ken oder aufzuheben.

Vollzug
Liegt ein Scheidungsurteil vor, so ist

dieses nicht immer ohne Probleme durch-
setzbar, insbesondere dann, wenn ein Part-
ner die Liegenschaft zugesprochen erhält,
aber aufgrund seiner Einkommenssitua-
tion von keiner Bank als Hypothekarschuld-
ner akzeptiert wird. Laut Gesetz hat der
Gläubiger das Recht, einen neuen Schuld-
ner innert Jahresfrist abzulehnen. Auch
dieses Problem kann wie folgt gelöst
werden:

– Der andere Partner übernimmt einen Teil
des Hypothekarzinses und erhält als
Gegenleistung ein Kaufs-, Nutznies-
sungs- oder anderes Recht an der Lie-
genschaft.

– Die Hypothek wird durch ein Darlehen
oder durch einen Erbvorbezug reduziert.

– Die Liegenschaft wird verkauft.
– Der übernehmende Partner verbessert

seine Kreditwürdigkeit durch Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit, um die Hypothek
zahlen zu können. ■



555HEV 8 | 2009

Mietrecht

Grundsätzliches
Zum Abschluss des

Mietvertrages ist die
übereinstimmende Wil-
lensäusserung der Par-
teien erforderlich (Art.
1 Abs. 1 OR). Diese
kann sowohl durch
Erklärungen in Schrift
oder Wort geschehen
als auch durch indi-
rekte Kundgebungen,
die auf den Willen schliessen lassen, einen
Mietvertrag abschliessen zu wollen. Das
Gesetz sieht denn auch ausdrücklich das
stillschweigende Zustandekommen von
Verträgen vor (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR). Mit
dem Erfordernis der Übereinstimmung
bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass der
Vertrag die einverständliche Regelung eines
Rechtsverhältnisses durch die Vertrags-
schliessenden ist. Das Einverständnis muss
sich dabei auf alle wesentlichen Vertrags-
punkte beziehen. Folglich müssen sich die
Parteien in Bezug auf den Mietvertrag über
die Bestimmung der Mietsache und die ent-
geltliche Gebrauchsüberlassung auf Zeit
einigen.

Bei der Miete handelt es sich also um ein
zweiseitiges Rechtsgeschäft, welches durch
Konsens der Parteien zustande kommt.

Mündlicher Mietvertrag
Beim Abschluss des mündlichen Miet-

vertrags sind die Parteien entweder gegen-
seitig anwesend oder telefonisch verbun-
den. Die Annahmeerklärung durch die Mie-
terschaft folgt dabei normalerweise
unmittelbar dem Antrag der Vermieter-
schaft. Denkbar ist aber auch, dass die Ver-
mieterschaft der Mieterschaft eine Überle-
gungsfrist einräumt und die Annahme dann
durch die Mieterschaft auch tatsächlich
innert Frist erfolgt.

Schliessen die Parteien den Mietvertrag
mündlich ab, ist ihnen dringend zu raten,
Beweise über den Vertragsabschluss zu
beschaffen und aufzubewahren oder das
mündlich Vereinbarte schriftlich zu bestäti-
gen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
das mündlich vereinbarte Mietverhältnis im
Falle einer späteren Auseinandersetzung
schwer zu beweisen ist. Für die Vermieter-
schaft liegt ein Nachteil vor allem darin,
dass sie bei einem mündlich vereinbarten
Mietverhältnis bezüglich der Mietzinsforde-

Der mündliche und konkludente
Mietvertrag
In der Schweiz ist der schriftliche Mietvertrag weit verbreitet,
insbesondere wenn die Vermieterschaft durch eine Liegenschaftsver-
waltung vertreten wird. Kommt hinzu, dass die Schriftform aus
Beweisgründen zu bevorzugen ist. Allerdings sieht das schweizerische
Obligationenrecht für den Abschluss des Mietvertrages keine besonde-
re Form vor. Das bedeutet, dass ein Mietverhältnis auch mündlich
oder durch konkludentes Verhalten abgeschlossen werden kann.

lic. iur.
Giuseppe D’Amato,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen

Meister-Küchen
erster Wahl

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

PFISTER KUCHEN
Turbenthal
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rung über keinen Rechtsöffnungstitel ver-
fügt.

Konkludenter Mietvertrag
Wie bereits festgehalten, kann der Miet-

vertrag auch stillschweigend, das heisst
durch konkludentes Handeln, abgeschlos-
sen werden. Ein derartiger Vertragsab-
schluss kann im Vollzug der zu erbringen-
den Leistungen erblickt werden, so wenn
die Vermieterschaft der Mieterschaft die
Schlüssel übergibt und ohne zu protestie-
ren von Letzterer den Mietzins entgegen-
nimmt.

Von weitaus grösserer praktischer Rele-
vanz für die Annahme eines konkluden-
ten Mietvertrages ist der Fall, bei welchem
die Mieterschaft nach Beendigung des
Mietverhältnisses während längerer Zeit
im Mietobjekt verbleibt. Dabei ist zu be-
achten: Ein befristetes Mietverhältnis, wel-
ches vereinbarungsgemäss durch Zeit-
ablauf, also ohne Kündigung, hätte enden
sollen, aber von den Parteien stillschwei-
gend fortgesetzt wird, gilt von da an
gemäss Art. 261 Abs. 2 OR als unbefristetes
Mietverhältnis. Beim unbefristeten Mietver-

hältnis hingegen schweigt sich das Gesetz
darüber aus, was gilt, wenn die Mieter-
schaft nach der Kündigung einfach im
Mietobjekt bleibt.

Nach der restriktiven Praxis des Bundes-
gerichts ist hier für die Bejahung eines still-
schweigenden Vertragsabschlusses ent-
scheidend, dass die Vermieterschaft nicht
nur während längerer Zeit darauf verzich-
tet, die Rückgabe der Mietsache zu verlan-
gen, sondern auch weiterhin vorbehaltlos
den Mietzins entgegennimmt. Daraus kann
gefolgert werden, dass kein stillschweigen-
der Mietvertrag vorliegt, wenn die Vermie-
terschaft der Mieterschaft unmissverständ-
lich mitteilt, kein Interesse an einem erneu-
ten Vertragsabschluss zu haben, was unter
anderem durch die sofortige Einleitung
eines Ausweisungsverfahrens kundgetan
werden kann. In diesem Falle schadet auch
die Entgegennahme weiterer Mietzinszah-
lungen nicht.

Letztlich bleibt noch zu bemerken, dass
selbstverständlich kein stillschweigender
Mietvertrag vorliegt, wenn die Mieterschaft
zwar im Mietobjekt verbleibt, aber keinen
Mietzins mehr bezahlt. ■

Katzenrüti 340, 8153 Rümlang
Briefadresse: Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71
E-mail: info@brennerag.ch, Internet: www.brennerag.ch

Wir planen, bauen, pflegen

Brenner AG
Gartenbau



Aus dem Seminarinhalt:
– Die Verwaltungsübernahme
– Die Vermietung
– Der Mietvertrag
– Der Mietzins
– Die Mietzinsanpassung
– Die Nebenkosten
– Die Mängelrechte im Mietrecht
– Der Werkvertrag und weitere baurechtliche

Aspekte
– Die Renovation
– Die Hauswartung
– Die Versicherungen des Hauseigentümers
– Die Kündigung
– Der Wohnungswechsel
– Das Mahnwesen im Mietrecht

Seminarkosten inkl. ausführlicher Dokumenta-
tion und Stehlunch an beiden Kurstagen

Mitglieder* Einzel: Fr. 650.–
Ehepaar:** Fr. 1200.–

Nichtmitglieder Einzel: Fr. 750.–
Ehepaar:** Fr. 1400.–

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe
der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Liegenschaftsverwaltung
Freitag, 13. und 27. November 2009 (2-Tages-Kurs)
Seminarort: Kongresshaus Zürich

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Liegenschaftsverwaltung»
vom 13. und 27. November 2009

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁
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Videoüberwachung
contra Datenschutz

Sobald Privatperso-
nen Videokameras ein-
setzen, unterstehen die-
se Handlungen dem
Bundesgesetz über den
Datenschutz, wenn sich
die gefilmten Bilder auf
bestimmte oder zumin-
dest bestimmbare Perso-
nen beziehen. Eine Per-
son ist auch dann bestimmbar, wenn sie
zwar durch ihre Daten nicht eindeutig identi-
fiziert, aus den Umständen einer Information
(z.B. Gegenstände, Kleidung, Fahrzeuge etc.)
aber auf sie geschlossen werden kann. Da bei
einer Videoüberwachung im Privatbereich
die Personen meistens bestimmbar sind, liegt
in der Regel ein Eingriff in das durch die Ver-
fassung geschützte Recht auf Privatsphäre
vor, so dass vor Installierung einer Überwa-
chungskamera verschiedene Voraussetzun-
gen berücksichtigt werden müssen.

Voraussetzungen der Videoüberwachung
1. Rechtmässigkeit
Eine Überwachung ist nur möglich,

wenn der Eingriff in die Persönlichkeit durch

die Zustimmung der betroffenen Personen
(und zwar aller möglicherweise betroffe-
nen Personen!), durch ein überwiegendes
öffentliches Interesse, ein überwiegendes
privates Interesse oder durch ein Gesetz ge-
rechtfertigt ist.

2. Verhältnismässigkeit
Die Videoüberwachung muss geeignet

und notwendig sein, um den verfolgten
Zweck zu erreichen. Beim zu erreichenden
Zweck wird es sich meistens um die Sicher-
heit, insbesondere den Schutz von Perso-
nen oder Sachen handeln. Bevor zum
Instrument der Videoüberwachung gegrif-
fen wird, muss somit abgeklärt werden, ob
nicht ein milderes Mittel, wie zum Beispiel
eine Alarmanlage oder eine zusätzliche Ver-
riegelung, den Zweck ebenfalls erfüllen
könnte.

Zu beachtende Regeln
Der Datenschutz- und Öffentlichkeits-

beauftragte des Bundes hat verschiedene
Regeln aufgestellt, welche bei der Ein-
setzung eines Videoüberwachungssys-
tems beachtet werden sollen. So müssen
alle Personen, welche von der Über-
wachung betroffen sind, mit einem Hin-

Videoüberwachung
durch Privatpersonen
In den letzten Jahren wurde aus Sicherheitsgründen vermehrt zum
Instrument der Videoüberwachung gegriffen. Nebst den verschiedenen
durch öffentliche Organe installierten Kameras im öffentlichen
Raum stellt sich die Frage, inwiefern beispielsweise auch ein Privater
im Eingangsbereich seines Mehrfamilienhauses zu diesem Mittel
greifen darf, um die Sicherheit der Anwohner zu erhöhen oder Sach-
beschädigungen zu vermeiden.

MLaw Cristina
Castilla Fresnadillo,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich
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Drucksachenverkauf

Neue Checklisten für
Stockwerkeigentümergemeinschaften!
Ausschreibung von Verwaltungsmandaten

Für die Stockwerkeigentümer und deren Gemeinschaft ist oftmals bereits
die Wahl einer neuen Verwaltung mit Hürden und grossen Aufwendungen verbunden.
Um den Stockwerkeigentümergemeinschaften die Auswahl einer kompetenten
Verwaltung zu erleichtern, erarbeitete deshalb die Arbeitsgruppe des HEV Schweiz ein
Muster zur Ausschreibung eines Verwaltungsmandats in Form einer Checkliste.

Aufgaben des Revisors
Zudem erarbeitete sie eine Checkliste, welche die Aufgaben des Revisors aufzeigt.

Checkliste: Ausschreibung von Verwaltungsmandaten für Stockwerkeigentümer
5-seitig; Fr. 7.– für Mitglieder; Fr. 9.– für Nicht-Mitglieder

Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im Stockwerkeigentum
3-seitig; als Muster gekennzeichnet; Fr. 5.– für Mitglieder;

Fr. 6.50 für Nicht-Mitglieder

Bestellformular siehe Seite 565 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch

HEV 8 | 2009562

Sicherheit

weisschild darüber informiert werden.
Bei einem Mehrfamilienhaus müsste das
Hinweisschild beispielsweise beim Ein-
gang oder im Lift für jede eintretende
Person gut ersichtlich sein. Alle gesam-
melten Daten müssen vor jeglichem un-
befugtem Bearbeiten geschützt wer-
den.

Die Videokamera muss so aufgestellt
sein, dass nur die für den verfolgten Zweck
absolut notwendigen Bilder in ihrem Auf-
nahmefeld erscheinen. Weiter dürfen die
Daten nur für den Schutz von Personen
und Sachen benutzt werden, nicht für
andere Zwecke (Zweckbindungsprinzip).
So könnten Sicherheitsaufnahmen zum
Beispiel nie für Marketingzwecke verwen-
det werden. Alle aufgenommenen Bilder
müssen innert kürzester Zeit gelöscht wer-
den.

Eine Frist von 24 Stunden erscheint
angesichts des verfolgten Zwecks als ange-
messen, sofern innerhalb dieses Zeitraums
keine nennenswerten Ereignisse entdeckt
werden. Für weitere Informationen siehe
die Website des eidgenössischen Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten,
www.edoeb.admin.ch.

Entwicklungen
Im Juni wurde im Nationalrat eine Motion

eingereicht, welche unter anderem fordert,
eine allgemeine Rechtsgrundlage zu schaffen,
die es Liegenschaftseigentümern, Kantonen
und Gemeinden erlaubt, ihre Liegenschaften
durch Videoüberwachung gegen Kriminalität
und Vandalismus zu schützen. Die Behand-
lung im Plenum steht noch aus.

Die Reibungsfläche zwischen dem Ein-
satz von Videoüberwachungsmassnahmen
aus Sicherheitsgründen einerseits und dem
Datenschutzrecht und Schutz vor Eingriffen
in die Privatsphäre andererseits ist gross.
So hat in letzter Zeit insbesondere das
Projekt Google Street View die Diskussion
um das Thema neu entfacht. Street View
stellt eine Erweiterung von Google Earth
dar und zeigt die Städte nicht von oben,
sondern aus der Passantenperspektive.
Google wurde unlängst vom eidgenössi-
schen Datenschutzbeauftragten angewie-
sen, Personen zu informieren, bevor foto-
grafiert wird, und erkennbare Gesichter
sowie Autonummern zu anonymisieren. Ein
Problem, nämlich die geforderte Löschung
der Rohdaten nach Anonymisierung der Bil-
der, ist bisher jedoch noch ungelöst. ■



Drucksachen

Bestellformular
Preise

Mitglied Nicht-Mitglied
Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Mietverträge und Zusätze
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.20 1.80
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.20 1.80
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl.

Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10008 Mietvertrag für möblierte Zimmer

inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10009 Mietvertrag für Geschäftsräume

inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10030 Mietvertrag für Garagen und

Autoabstellplätze Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 3.50 4.50
20000AHausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 1.80 2.30
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 1.80 2.30
20001 Hausordnung deutsch 1.80 2.30

� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 1.80 2.30
� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10501 Zusatz über Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 3.50 4.50
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 3.50 4.50

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.20 1.20
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.20 1.80
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 2.80 3.80
30040 Protokoll über Mieterwechsel 5-seitig, Garnitur 3-fach 5.50 6.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 S.) 2.80 3.80
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 2.80 3.50
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 1.70 2.30
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben Set à 2 Stk. 7.50 8.50
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung 3.50 4.30
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 1.80 2.30

Diverse Verträge
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10071 Checkliste zur Ausschreibung von

Verwaltungsmandaten STWE Neu! 7.– 9.–
10072 Checkliste zu Funktion & Aufgaben eines Revisors Neu! 5.– 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10050 Bauvertrag Set à 2 Stk. 8.50 11.–✁
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HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich effektive Portokosten)
Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglied Nicht-Mitglied

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 16.– 20.–
20040 Mietzinsänderungsformular (blau) Set à 2 Stk. 1.20 1.80
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen 9.– 11.–
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 2.30 2.80
20011 Waschküchenstromtabelle 1.80 2.30
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung!» 1.20 1.80
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.20 1.80
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.20 1.80
20003 Richtiges Lüften 1.80 2.30

Broschüren und Bücher (inkl. 2,4% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen (2008) 28.– 32.–
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1997) 13.50 15.–
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (2007) 35.– 45.–
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft) (2009) Neu! 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (2008) 25.50 29.50
40055 Erben und Schenken (2007) 29.– 29.–
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.– 25.–
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 89.– 104.–
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 7,6% MwSt.) 157.– 187.–
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.– 187.–
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.– 227.–
60003 Handwerkerverzeichnis (2009/10) 4.– 5.–
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus (2004) 32.– 37.–
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2002) 24.– 28.–
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
20032 Nebenkosten-Wegleitung (2001) 6.80 7.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (2007) 29.50 33.50
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) Neu! 29.– 29.–
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.– 40.–
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
20031 Rund um das Mietverhältnis (1999) 13.50 15.–
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 7.20 8.–
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer (2006) 28.– 32.–
40085 Stockwerkeigentum (2009) 43.– 48.–
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.– 8.–
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.– 10.–
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung 2003 8.– 10.–
40090 Wohneigentum und Finanzierung (2006) 24.50 28.50
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40093 Wohntraum Wintergarten (2004) 28.– 32.–

✁
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Möglicherweise hilft uns der Begriff
Photosynthese weiter. Botaniker verstehen
darunter den Aufbau neuer Stoffe unter
Mitwirkung der Sonnenenergie. An diesem
Stoffaufbau sind beteiligt: die grünen Pflan-
zenteile, das Chlorophyll (Blattgrün), Son-
nenenergie, Wasser und Kohlendioxyd

(fälschlich genannt Kohlensäure). Die Stof-
fe, die auf diesem Weg entstehen, sind
Traubenzucker, Stärke, Zellulose (Holzstoff).
Eigentlich sollten uns heilige Schauer den
Rücken hinunterlaufen, wenn wir feststel-
len, dass von diesem Photosynthese-Vor-
gang das ganze Leben von Tier und Men-

Pflanzen brauchen Licht
Gernot Grueber, Grueber + Co., Pflanzenschulen, Langnau

Fotos: Elisabeth Meier-Solfrian, Zürich-Witikon

… was für eine lapidare Feststellung, eine Binsenweisheit, werden Sie
sagen. Und doch, was ist das eigentlich, Licht, was da als unabdingbar
dargestellt wird? Ja, Licht kommt von der Sonne und indirekt auch vom
Mond. Wellenlängen … ja, hatten wir auch mal im Physikunterricht.
Unser Auge erfährt Wellenlängen als Farbe. Ein Prisma splittet das
weisse Licht in die Spektralfarben. Dasselbe können wir beim Regen-
bogen sehen. Mit dieser Einstimmung sind wir jedoch in der Frage der
Lichtbedürftigkeit von Pflanzen noch nicht viel weiter gekommen.

Sanieren – Abdichten –
Schützen von:

Betonmauerwerk, Fassaden,
Böden aller Art,
Mauerent-
feuchtung,
Grundwasser-
einbruch.
• Injektionen
System SUTER

SUTER – Bautenschutz AG
Einsiedlerstrasse 525, CH-8810 Horgen
Tel.: 044 725 44 82, Fax: /03
www. suterbautenschutz.ch
e-mail: info@suterbautenschutz.ch

Die Bautenschutz Profis

•Parkplätze
•Areale
•Industriehallen
•Sportplätze
•Spielfelder
•Individuelle Lösungen

Markierungen und Signalisationen

Tel. 0848 22 33 66
Fax 0848 22 33 77

Emmenbrücke LU
Trimmis GR

St. Gallen SG
Näfels GL

Steinhausen ZG
Oberentfelden AG

Filialen

Sicherheit
auf der
ganzen Linie!
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Um unsere Betrachtung abzurunden,
möchte ich mit Ihnen noch das Blatt-
grün, das Chlorophyll, ansehen. Es hat die
chemische Pauschal-Formel C40H56O12N4Mg.
Sie wissen schon, C steht für Kohlenstoff,
H für Wasserstoff, O für Sauerstoff, N für
Stickstoff und Mg für Magnesium. Der
molekulare Aufbau ist natürlich wesentlich
komplizierter als diese Pauschalformel. Gut
konzipierte Dünger tragen dem Rechnung,
indem sie um einen zentralen Baustein,
1 Magnesiumatom nämlich, 4 Stickstoff-
atome anlagern. Damit sind wir bei der
Folgerung angelangt: Wenn grüne Pflan-
zen durch Blattgrün lebenstüchtig und
produktiv werden und wenn dem Magne-
sium und dem Stickstoff beim Aufbau die-
ses Blattgrüns eine so wichtige, zentrale
Bedeutung zukommt, ist neben Wasser,
Kohlendioxyd und Sonnenenergie auch
der Nährstoffversorgung mit Magnesium
und Stickstoff Beachtung zu schenken.

Magnesium ist in der Regel genügend
im Boden vorhanden, kann jedoch durch
Kalküberschuss in der Aufnahme gehemmt
sein. Das führt zur Chlorose. Chlorotische
Blätter sind nicht mehr assimilationstüch-
tig. Es kann sogar passieren, dass in chlo-
rotischen Blättern die Sonnenenergie nicht
mehr aufgenommen und verarbeitet wer-
den kann. Sie verbrennt dann das Blatt.

Sieht man einer Pflanze an, ob sie eher
eine Schatten- oder eine Sonnenpflanze ist?
Grossblättrigkeit ist oft ein Merkmal der
Schattenpflanzen. Sie haben oft sehr ausge-
prägt dunkelgrünes Laub. Unter den Gar-
tenpflanzen ist die Rodgersia typisch für
diese Anpassung. Umgekehrt schützen sich
Pflanzen gegen ein Überangebot an Licht
und den Mangel an Wasser durch kleines,
hartes, oft unterentwickeltes Laub. Die Ver-
dunstungsfläche wird vermindert, aber
auch das «Bruttosozialprodukt», Fruchtent-

wicklung und Neuzuwachs werden mini-
miert. Die mediterrane Flora (z.B. Oliven-
baum) steht für diesen Pflanzentypus.
Glücklicherweise sind Pflanzen sehr anpas-
sungsfähig und in ihrem Verhalten gegen-
über dem Lichtangebot sehr flexibel. Das
erleichtert dem Gartenbesitzer und dem
Gärtner die Verwendung der Pflanzen und
vertuscht gröbere Verwendungsfehler.

Bleibt noch festzustellen: Pflanzen rea-
gieren auf reichliches Lichtangebot mit
kompaktem Wuchs, reichlichem, frühem
Fruchtansatz und intensivem Flor. Umge-
kehrt führt ein Mangel an Besonnung zu
grossem Längenwachstum und damit zu
spätem Einsetzen von Blühfähigkeit und
Fruchtbarkeit. Wenn Sie also einen Rubi-
nette-Baum pflanzen wollen, können Sie
schon bei der Standortwahl sein Wachs-
tums- und Fruchtbarkeitsverhalten beein-
flussen. ■
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schen abhängt. Auch das Leben von Pilzen,
die nicht grün sind und nicht selbst assimilie-
ren (Sonnenenergie nutzen) können, hängt
vom Vorhandensein organischer Stoffe ab.

Jetzt gehe ich ein Wagnis ein: Ich mute
Ihnen zu, mit mir eine Klettertour durch die
Chemie und Physik zu machen, und zitiere
den absolut lebenswichtigen Vorgang der

Photosynthese: 6 CO2 + 6 H2O + 674 Kalo-
rien = C6H12O6. Oder im Kochbuchjargon:
Man nehme 6 Teile Kohlendioxyd und
6 Teile Wasser, füge mittels Backofen
674 Wärmeeinheiten bei. Das Ergebnis
dieser Küchenbemühung ist dann Stärke,
Traubenzucker oder Holzsubstanz. Wenn
wir dann Kartoffeln oder Brot essen, wird
dieses «Küchenprodukt» verdaut, aufge-
spalten und die gebundene Wärmeenergie
wird zu Körperwärme oder physischer Leis-
tung.

Jetzt wissen Sie, weshalb eine genügen-
de Wasserversorgung Ihres Gemüsegartens
wichtig ist. Wasser ist eine der Vorausset-
zungen für den Stoffaufbau in der Pflanze.
Wenn Sie scharf nachgerechnet haben,
konnten Sie feststellen, dass die Gleichung
nicht ganz aufgeht. Es fehlen 6 O2, 6 mal
2 Sauerstoffatome. Sie sind nicht verloren
gegangen und auch nicht aufgezehrt wor-
den, sie reichern die Luft mit Sauerstoff an.
Waldluft beispielsweise ist besonders sauer-
stoffreich, weil dort Sauerstoff in reichem
Masse produziert wird.

Streben nach Licht.

Perfekt dem Schatten angepasst.
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Richterswil www.hev-richterswil.ch
P: Othmar Zottele
R: keine tel. Auskünfte;

pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti + Umgebung www.hev-rueti.ch
P: Richard Cathrein

Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50
R: Christoph Lerch lic. iur. RA

Tel. 044 210 11 55
E-Mail: rechtsberatung@hev-rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch
P: Hans-Rudolf Steiner
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider, Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch
P: Kurt Bosshard
R: Do–Fr: 15.00–17.00, Tel. 044 943 66 07

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch
GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch

Tel. 044 789 88 90
P: Christian J. Huber

Wallisellen + Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weinin gen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch

GS: HEV Wetzikon und Umgebung
8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Winterthur + Umgebung www.hev-win.ch

GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch
8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Di–Do: 9.00–11.00/14.00–16.00

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch

GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch
Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch

P: Jörg Gossweiler
joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch

P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch

P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

GS: Verwaltungsbüro Hofmann,
Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch

P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch
Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch

P: Rudolf Ackeret
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Treuhand Abt AG, Barbara Zika
Tel. 044 874 46 46

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch

P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch

P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch
Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
R: tel. Rechtsauskunft

wo keine separate Tel.-Nr., erteilt
P/GS Auskünfte

GS: Geschäftsstelle
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Zur Bekämpfung der Wirtschafts- und
Finanzkrise haben viele Länder Dutzende,
gar Hunderte von Milliarden egal welcher
Währung in staatliche Massnahmen inves-
tiert. Vielerorts droht dadurch die Neuver-
schuldung ins Unermessliche zu steigen und
scheinen die öffentlichen Finanzen vollends
aus dem Ruder zu laufen. Selbstverständlich
sind dagegen Massnahmen zu ergreifen.

Linke Ideologen und ihre Freunde in ver-
schiedenen Regierungen haben die Rezepte
dagegen rasch zu Hand. Die Sozialdemo-
kraten in Deutschland etwa fordern eine
markante Verschärfung der Progression bei
der Einkommenssteuer und die Sozialisten
in Österreich treten für eine drastische Ver-
schärfung bei der Vermögenssteuer ein. Ich
bin kein Wirtschaftsexperte, aber mit Ver-
laub, mir erscheint dies ähnlich widersinnig,
wie gleichzeitig Gas zu geben und auf die
Bremse zu treten. Schliesslich ist die Kom-
bination von Investitionsförderung und
Steuererhöhung wohl völlig unberechenbar
und damit konjunkturpolitisch sehr frag-
würdig. Kommt dazu, dass ein raueres
Steuerklima in aller Regel Reaktionen aus-
löst, den Steuerpflichtigen dazu motiviert,
Steuern auszuweichen oder gar zu hinter-
ziehen. Die zuletzt gewählte Alternative ist
oftmals der Wegzug.

In dieser Rubrik berichtet der Präsident des Kantonalverbandes,
Kantonsrat Hans Egloff, über Aktuelles aus dem HEV Kanton Zürich.

Nur das übliche Sommertheater!

Dieser oben beschriebene Versuch der
Linken, in die fiskalische Mottenkiste zu
greifen, ist wohl kaum mehr als das übliche
Sommertheater im Vorwahlkampf. Darüber
zu wettern tut trotzdem gut und hilft aufge-
stauten Ärger zu verarbeiten. Nicht zuletzt
motivieren mich solche Forderungen auch
zu neuem Engagement etwa für die zweite
Welle der Unterschriftensammlung für
unsere Volksinitiative für eine faire Grund-
stückgewinnsteuer. Diesem Monatsheft
liegt ein Unterschriftenbogen bei. Unter-
schreiben Sie jetzt und laden Sie Ihre Freun-
de und Nachbarn auch gleich dazu ein. Wei-
tere Unterschriftenbögen können Sie über
www.hev-zh.ch, info@hev-zh.ch oder mit
dem (vollen) Unterschriftenbogen bestellen.
Besten Dank für Ihre Unterstützung. ■

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

Für Infos rund um die Uhr: www.hev-schweiz.ch
www.hev-zh.ch
www.hev-zuerich.ch

Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.
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